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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.09.1990

Norm

ZPO §226 IV

Rechtssatz

Auch wenn die Forderungen im Konkurs der das Unternehmen des Beklagten fortführenden GmbH anerkannt wurden

und nach dem IESG gesichert sind, muß dem Arbeitnehmer ein Rechtsschutzbedürfnis an der Inanspruchnahme des

Beklagten als Arbeitgeber (mit der Behauptung, eine Übernahme der Arbeitsverträge durch die GmbH sei nicht erfolgt)

zugebilligt werden.
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